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Tarifvertrag
für Freie Mitarbeiterinnen* und Freie Mitarbeiter

des Mitteldeutschen Rundfunks

Zwischen

dem Mitteldeutschen Rundfunk

und

der Industriegewerkschaft Medien -
Druck und Papier, Publizistik und Kunst,

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft

dem Deutschen Journalisten Verband
Landesveöand Sachsen,

I-andesveöand Thi.iringen
Landesveöand S achsen-Anhalt

* Die Textfassung des Tarifvertrages verwendet - der einfachen Lesbarkeit halber - jeweils die
Begriffe in der weiblichen Form. Der Venicht auf die mönnliche Sprachform imfolgenden Text

b e deut et ke in e E ins c hrrinkun g de s G e lnn g s b e re i c he s.
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ABSCHNITT 1

GELTI]NGSBEREICH

1.1 SachlicherGeltungsbereich

1.1.1 Dieser Tarifvertrag gilt flir Freie Mitarbeiterinnen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), die
zur Entstehung ernes Rundfunkprogramms beitragen und hieran von Fall zu Fall durch Honorar-
vertrag vom MDR verpflichtet werden.

(
1.1.2 Dieser Tarifvertrag gilt nicht

a) für Personen, die vom MDR auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages gemäß MTV oder
zur Ausbildung, einschließlich Volontariat und Prakika, beschäf.tigt werden,

b) für Zubestellungen und Aushilfen, die bei Darbienrngen von MDR-Klangkörpern mitwir-
ken

c) fi.ir gelegentlich Mitwirkende, die im übrigen nicht in einem Medienberuf tätig sind,

d) für Diskussionsleiterinnen, Fachberaterinnen, Gesprächsteilnehmerinnen und Interview-
partnerinnen, die nicht in einem Medienberuf tätig sind,

e) für Journalistinnen, Korrespondentinnen und Berichterstatterinnen, soweit sie unaufgefor-
dert dem MDR Beiträge liefern, die dieser über die Prtifung hinaus nicht nutzt,

0 ftir Personen, die unter eigener, beim Finanzamt angemeldeter Firma flir den MDR üitig
werden oder den Beitrag nicht im wesentlichen penönlich eöringen,

g) für Penonen, die bei Dritten in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeisverhiiltnis mit
einer Aöeitszeit von mehr als der H?ilfte der im MTV vorgesehenen Wochenarbeitszeit
stehen, die Beamtinnen sind, und für Rentnerinnen oder Pensionärinnen, die von einer öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt oder aus öffentlichen Mitteln eine Rente oder Pension
bekommen

1.1.3 Dieser Tarifvertrag gilt nicht ftir Verträge über Werke, für die die Senderechte von einer urheber-
rechtlichen Verwernrngsgesellschaft wahrgenommen und vom MDR aufgrund eines Vertrages mit
dieser Venvernrngsgesellschaft envoöen werden.

1.2 ZeitlicherGeltungsbereich

1.2.1 Dieser Tarifvertrae tritt am 01. Januar 1994 in Kraft.

1.2.2 Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Quartals durch einge-
schriebenen B rief seki.indiet werden.
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ABSCHMTT 5

BESONDERE BESTIMMTJNGEN FÜR ARB EITNEHMENATTXITCHE PERSONEN

5.1. Wirkungsbereich

5.1.1 Anspruchsberechtigte

Die Bestimmungen dieses Abschnitts geiten für Freie Mitaöeiterinnen, die arbeitnehmerähnliche
Personen im Sinne des $ 12 a Tarifvertragsgesetz sind. Sie gelten auch für eine sich etwa aus der
wiederholten Verpflichnrng einer Freien Mitarbeiterin durch Honorarvertrag des MDR ergebende
dauernde Rechtsbeziehung.

5. 1.2 Wirtschaftliche Abhängigkeit

Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Freien Mitarbeiterin im Sinne des $ 12a TVG ist gegeben,
wenn sie in den letzten sechs Monaten vor Geltendmachung eines Anspruchs aus den Bestimmun-
gen dieses Abschnitts bei Rundfunkanstalten, die zur Aöeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) gehören, mehr als die HäLfte ih-
rer Erweösentgelte bezogen hat. Sofern eine Freie Mitarbeiterin ktinstlerische, schriftstellerische
oder journalistische Leistungen eöringt oder an der Erbringung, insbesondere der technischen
Gestaltung solcher leistungen, unmittelbar minvir$ genügt statt der Hälfte ein Drittel der Er-
weösentgelte.

5. 1.3 Soziale Schuzbedtirftiekeit

Die soziale Schutzbedürftigkeit der Freien Mitarbeiterin im Sinne des $ 12a TVG ist gegeben,
wenn sie innerhalb des vorangegangenen Kalendedalres mindestens 72Tage für ARD-Anstalten
aufgrund vertraglicher Verpflichtungen tätig war und ihre Erwerbseinkünfte einschließlich
gesetzlicher und betrieblicher Ruhestandsbezüge sowie Venorgungsbezüge nach beamtenrechtli-
chen GrundsäEen in diesem Zeiraum nicht mehr als 120.000,-- DM betragen haben.

Werkverträge werden nach den Grundsätzen des Sozialversicherungsrechs auf einen entspre-
chenden Zeitraum umgerechnet

5. 1.4 Anspruchsschuldner

Ansprüche der Freien Mitarbeiterin aus diesem Abschnitt richten sich nur gegen den MDR.
Bemessungsgrundlage für Zahlungsansprüche sind nur die beim MDR erzielten Bezüge*. Die
Freie Mitarbeiterin ist verpflichtet, die Anspruchsvoraussetzungen nachzuweisen.

Soweit sich aus der Gesamttätigkeit der Mitarbeiterin bei ARD-Anstalten ein weitergehender
Zahlungsanspruch enechnel bleibt der Freien Mitarbeiterin die Geltendmachung des überstei-
genden Anteiis gegenüber der/den anderen ARD-Anstalt(en) vorbehalten.

(c

* 
Als Bezüge gelten Honorare. Urlaubsentgelte. Krankenzuschüsse und Mutterschaftszuschüsse
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S. 2 Dauer derArbeitnehmerähnlichkeit

5.2.1 Das arbeitnehmenihnliche Rechtsverhältrus mit dem MDR beginnt mit dem Eintritt der Voraus-
setzungen nachZiff.5.1.2 und 5.1.3. Dazu bedarf es im Einzelfail keiner ausdrticklichen Erklä-
rung oder Feststellung.

5.2.2 Beabsichtigt der MDR die Beendigung oder eine wesentliche Einschrtinkung der Tätigkeit einer
arbeitnehmerzihnüchen Freien Mitarbeiterin, muß er ihr dieses vorher schriftlich mrtteiien. Die
Frist fiir diese Mineiiung beträgt nach

t ( - einem Jalr wiederkehrender Tätigkeit
- fünf Jahren wiederkehrender Tätigkeit
- zehn Jahren wiederkehrender Tätiekeit

1,5 Monate zum Monatsende
3 Monate zum Monatsende
6 Monate zum Monatsende.

Wiederkehrende Tätigkeit in diesem Sinne ist eine Tätigkeit ftir den MDR als aöeitnehmerähnli-
che Person nach diesem Tarifvertrag an mindestens 72 Tagen im Katendedahr.

Wesentlich ist die Einschränkung der Tätigkeit, wenn die Bezüge der Freien Mitaöeiterin in
einem vollen Kalenderjatr ihre Vorjahresbezüge um mehr als 25 Vo unterschreiten.

5.2.3 Wird die Tätigkeit der arbeitnehmerähnlichen Freien Mitaöeiterin vom MDR beendet oder
wesentlich eingeschrtinkt" ohne daß die nach nff. 5.2.2 vorgesehene Mitteilung erfolgt, hat die
Freie Mitarbeiterin für die Dauer der Mitteilungsfrist Anspruch auf die Leistungen nach Tjrff.
5-2.4.Die Freie Mitarbeiterin kann in diesem Fall einen Antrag auf Vorschußzahlung steilen. Der
MDR kann sich binnen einer Frist von zwei Wochen nach Eingang des an seine Abteilung
Honorare & I izerzen gerichteten, schriftlichen Antrags schriftlich zu einer Weiterbeschäftigung
bereit erkiZiren, die eine Zahlung nachZtff.5.2.4 entbehrlich macht. Davon unbertihrt bleibt der
Anspruch der Freien Mitarbeiterin auf Vorschußzahlung. Erfolgt die Erklärung des MDR nicht,

I i beginnt die Frist nachZ.itr. 5.2.2 zweiWochen nach Eingang des Antrags zu laufen.

Beantragt die Freie Mitarbeiterin einen Vorschuß, so ist ihr für die Dauer der Frist nach äff.
5.2.2 mindestens ein Betrag zu zahlen, durch den ri" mslarlich auf 75 Vo ilver monarlichen
Durchschnittsbezüge im vorangegangenen Kalendedahr kommt

5.2.4 Die Freie Mitarbeiterin hat fi.ir die Dauer der Frist nach hff. 5.2.2 Anspruch auf die tariflichen
Leistungen, insbesondere auf ihre monatlichen Durchschninsbezüge des vorangegangenen Kalen-
derjahres. Der Anspruch mindert sich,

a) wenn die Freie Mitarbeiterin einen ihr während des Laufes der Frist angebotenen angemes-
senen und zumutbaren Honorarvertrag nicht annimmt, um das damit vom MDR angebote-
ne Entgelt,

b) um das, was die Freie Mitarbeiterin in dieser Zeit durch Verwertung ihrer vom MDR nicht
in Anspruch genommenen Arbeitskraft zusätzlich mit einer gieichartigen Tätigkeit im
Rundfunk erwirbt.

Angerechnet werden auch Leistungen aus der geserzlichen Uni'allversicherung, soweit der Versi_
cherungsfall während des Laut's der Frist nach Ztff. 5.2.2 eintitt. Im Krankheitstall besteht nur
ein Anspruch nach Zitf.5.3.



C

Tarifvertrag für Freie Mitarbeiterinnen und Freie rVlitarbeiter des MDR
Seitc 5

5.2.5 En Zahlungsanspruch besteht nicht, wenn die Freie Mitarbeiterin die Beendigung oder Ein-
schrzinkung der Tätigkeit selbst vorsätzlich verursacht hat.

5.2.6 Das Recht zur fristlosen Beendigung der Beschäftigung der Freien Mitarbeiterin aus wichtigem
Grund bleibt unbertihrt.

53 Zahlungen im Krankheitsfalle

5.3. I Zuschußvoraussetzungen

Weist eine nach diesem Abschnitt anspruchsberechtigte Freie Mitarbeiterin durch Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung eine nicht selbswerschuldete, krankheiabedingte Aöeitsunf?itrigkeit und
deren Dauer nach, so wird ihr vom 4. Krankheitstag an auf Antrag ein Zuschuß zu den Lei-
stungen des Renten-Kranken-Unfallversicherungsträgers nach den folgenden Vorschriften gezahlt:

a) nach einem Jahr wiederkehrender Tätigkeit für den MDR - fi.ir bis zu 39 Kalendertagen,
b) nach fünf Jahren wiederkehrender Tätigkeit flir den MDR - fiir bis zu 87 Kalendertagen,
c) nach zehn Jahren wiederkehrender Tätigkeit fiA den MDR - für bis ns,Il9 Kalendertagen.

Ein entsprechender Anspruch auf Zuschuß entsteht bei Arbeitsunftihigkeit infolge eines Unfalls
und im Falle eines von einer Versorgungsbehörde verordneten oder eines von dem Vertrauensarzt
für erforderlich sehaltenen Kur- oder Heilverfahrens.

5.3.2 Zuschußhöhe

Die Freie Mitarbeiterin erhält je Krankheitstag einen Zuschuß, der zt$arlmen mit der Leistung
des Krankenversicherungsträgers 1/365 ihrer Vorjahresbezüge beträgt.

Als Versichenrngsleistung wird der jeweilige Höchstsatz an Brutto-Krankengeld, zugrundegelegg
den die AOK Leipzig an Pflichtversicherte zu zahlen hätte. Weist die Frcie Mitarbeiterin als
Pflichwersicherte nach, daß ihr Versicherer ein geringeres Brutto-Krankengeld zu zahlen hat, so
wird dieses zugnrnde gelegr

Bei länger dauernder Erkrankung kann auf Antrag eine Abschlagszatrlung geleistet werden.

5.4 Urlaubsregelnng

5.4.1 Urlaubsanspruch

Die nach diesem Abschnitt anspruchsberechtigte Freie Mitarbeiterin hat Anspruch

a) nach einem Jahr wiederkehrender Tätigkeit ftir den MDR auf einen Jahresurlaub von 30
Kalendertagen;

b) nach fünf Jahren wiederkehrender Tätigkeit für den MDR auf einen Jahresurlaub von 35
Kaiendertagen;

c) nach zehn Jahren wiederkehrender Tätiekeit für den MDR auf einen Jahresuriaub von 40
Kaiendertaeen.

r(_
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Urlaub ist spätestens vier Wochen vor Urlaubsantritt auf dem entsprechenden Vordruck des
MDR anzuzeigen. Zur Geltendmachung eines Urlaubsergänzungsanspruchs gegenüber dem MDR
neben einem Uriaubsanspruch aus übenviegender Tätigkeit für eine andere ARD-Rund-
funkanstalt genügt die Vorlage einer Bescheinigung der anderen Anstait.

Der Urlaub ist innerhalb des laufenden Kalenderjahres und in begründeten Ausnahmefiillen
spätestens bis zum 30. Aprii des foigenden Jahres nach Mögüchkeit zusammenhängend zu neh-
men und zu gewähren; andernfalls verf?illt er.

5.4.2 Urlaubsvergütung

Die Freie Mitarbeiterin erhält vom MDR für jeden Urlaubstag eine Urlaubsvergütung von 0,3 Vo
ihrer Vorjairesbezüge. Die Urlaubsvergütung wird abrechnungsmäßig wie eine Honorarzahlung
im Urlaubszeitraum behandelt.

5.4.3 Urlaubsabgelnrng

Der Urlaub ist durch Zahlung in Höhe der Urlaubsvergütung abzugelten, wenn er wegen Beendi-
gung der Beschäftigung beim MDR im laufenden Kalende{ahr und den enten vier Monaten des
foigenden Jahres nicht mehr genommen und gewährt werden kann.

55 Mutterschafts-flilfe

5.5. 1 Anspruchsvoraussetzungen

Weist eine nach diesem Abschnitt anspruchsberechtigte Freie Mitarbeiterin durch Vorlage einer
ärztlichen Bescheinigung ihre Schwangerschaft nach, so hat sie Anspruch auf Zahlung einer Mut-
terschafts-Hilfe.

5.5.2 Anspruchshöhe

Die Freie Mitaöeiterin erhält auf Anmg für die Dauer von sechs Wochen vor und acht Wochen
nach der vom Arzt attestierten Niederkunft (bei Frühgeburten oder Mehrlingsgeburten zwölf
Wochen) eine Mutterschafts-Hilfe, die zusarnmen mit den kistungen der Krankenversicherung je
Tag I/365 ihrer Vodatresbezüge betragt.

Als Venichemngsleisn'n gen werden:

a) bei Bestehen der gesetzüchen Krankenversicherungspflicht das tatsachlich gezahlte Mutter-
schaftsgeld und

b) bei Nichtbestehen der gesetzlichen Krankenversicherungspflicht oder, wenn eine Bescheini-
gung des Versicherungsträgers über das geleistete Muttenchaftsgeld nicht zusammen mit
dem Antrag vorgelegt wird, der jeweilige Htrchstsau an Mutterschaftsgeld, den die AOK
Leipzig an Pflichwersicherte zahlt, zugnmde geiegt.

(
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Weist eine Freie Mitarbeiterin, die während ihrer Tätigkeit ais Pflichtversicherte oder freiwillig
krankenversichert war, nach, daß sie keinen Anspruch auf Munerschaftsgeld hat, nur weil zum
Zeitpunkt des Eintrins der Mutterschutztrist kein soziaiversicherungspflichtiges Beschliftigungs-
verhälbris mehr bestand, unteöleibt die Anrechnung.

5.5.3 Verfahren. Vonchtisse, Fälli gkeir

Die Mutterschafts-Hilfe ist formlos zu beantragen. Auf Antrag können angemessene Vor-
auszahlungen geieistet werden Im übrigen ist die Mutterschafts-Hilfe nach Ablauf der 8- bzw.
1 2-Wochen-Frist ftilli g.

5.5.4 Ausschluß der Erweöstätiskeit

Während des Zeitraumes, für den Mutterschafts-Hilfe gezahlt wird, darf die Freie Mitarbeiterin
keiner wie immer auch gearteten Enverbstätigkeit nachgehen.

5.5.5 Zahiungen wegen Krankheit

Nach Beginn der GWochen-Frist vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin können bis zum
Ende der 7nit, fiir die eine Mutterschafts-Hilfe gewährt wir4 nicht zusätzlich Zahlungen wegen
Krankheit beansprucht werden.
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